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[1658 Juli ? ] A
ANSPRACHE[ DES LANDSCHREIBERS DER FREIEN AEMTER, BEAT JAKOBS I.

ZURLAUBEN, VOR DEN AN DER JAHRRECHNUNGZU BADEN VER¬
SAMMELTEN TAGSATZUNGSGESANDTENDER V KATH. ORTE? ] 1

"Der König Agrippa [damit ist der jüdische Tetrarch Herodes  A g r i p-

p a gemeint ] hatt uf Einen Armen Diener mit Namen Thaumastum  Jnne

Jn seinem Konigkreich Zue anderen persohnen nochgesetzt [ = in die Nähe ge¬

setzt ?] , umb das er Jn seiner . . . noht Zur Zytt do er under dem [röm . Kaiser

Julio Cäsari Augusto ] Tiberio vohr dem Keiserlichen pallast [ in Rom]

an einem bäum gebunden , undt mit mächtigem durst behafftet wahre nur ein glas

vol früsah Wasser dargereicht hatte . Darbey gedachter König wellen Zue Erkenen
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geben , das so gar auch ein kleiner dienst welcher Jn der noht erzeigt wirdt,

hocher recompens und vergeltnus würdig sye " .

Sicher werde ihnen noch in bester Erinnerung sein , wie 1655 [ /56]
zwischen den V kath . Orten und den Städten Zürich und Bern ein

offener Krieg [ 1 . Villmergerkrieg ] ausgebrochen sei und die Ber¬
ner "mit einer grossen macht vohn 14000 Mannen wider die . . . 5 ohrt usgezo-
gen , sich gegen den fryen Embteren gewöhntet undt aber Zuevohr den Einwohnern

[ - Untertanen ] daselbsten . . . allen schütz undt schirmb , undt das Jnen weder

Jn religions noch anderen sacheyi kein har solle gekrümbt , wofehr sy sich nit

widersezen und stilhalten werden anerpoten durch zwei abgschicht schriben.

Jm widrigen aber dafehren sy solche gnadt nit guottwillens Annemmen , sich

Jnen den Bernern ergeben , wurden sy mit Mordt undt Brandt weder Jnen noch den

Jrigen zu verschonen angetrüwt habendt . Hierüber nun die . . . Redliche Under-

thanen der . . . fryen Embter auch mit heilsamen undt treuwherzigen Raht undt

Anmahnung Jrer vohrgesezten hochoberkheitlichen vohrstehem sich einmütig

undt Recht Catholisch yfferig endtschlossen , ehender lyb undt leben guett

undt Bluett , auch das Vatterlandt selbsten hindan zu sezen als gegen den Cha-

tolischen ohrten Jre Eydtspflicht zu schmähen undt sy . . . zu verlassen . Ge¬

stalten dis über Jr gegen den Bernern gethanen äbschlag glich Zu Anfang des

Kriegs obiges Unheil als mordt undt Brandt , wie bekannt Zu hegligen , dodtikhen

undt vilmergen erfolget . Welches sy nit allein mit gedult übertragen , sonders

nebendt des . . . ohrts Lucern anwessenden vortrefflichen Kriegshaubt [ leuten ?]

sambt dero undergebnen Manhafften . . . kriegsvolchern , Jtem in gleichem mit

Jren hochoberkheitlichen zugegebnen heüptem lyb undt leben dargesezt , undt

also den Jrigen Fyndt , welcher da willens währe , die 5 . . . Cath . ohrt under

sin Joch gehorsamb Zebringen , ghulffen vermitelst der Gnaden Gottes undt . . .

furpit der . . . Jungfrau Mariae Manlich äbzetriben , undt die . . . Cath . Ohrt

vohr . . . bösen nach sich Züchenden übel Zu bewahren . Undt dis alles habendt

sy nit allein mit guottem . . . yffer als trüwen underthanen gebührt , Jn eignen

kosten ohne einige eŷ dtgeldtnus der oberkheiten Jn werkh gesezt , sonder noch

damebendt theils die Sinser Brug undt die Beden stedt Mellingen undt Bremb-

garten ebenmässig mit Jren volchern besezt undt dieselbige gliebergstalten

mit Jren eignen midtlen Proviant undt nottwendigkheiten versehen , ohne das

sy auch einige erganzung dessen vohn gedachten Städten empfangen hättendt.

Wan nun dissere treüwe action glichwol sy von euch us schuldigkheit beschä-

hen , eine grössere belohnung , als aber das Jenige dem König Aggrippa darge¬

reichte glas mit Wasser Meritierte , so begehren die underthanen Jn fryen
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Embtem . doch nit also köstlich . . . regaliert , sonder mit einer mindern undt

den . . . 5 ohrten Selbsten importierlichen Gnadt angesehen Ze werden . Welche

da ist die . . . bewilligung des fryen kauffs der fruchten so Jnen bey abgewich-

nen Jahren nit zuegegeben wahre ungeachtet Jn andern herschafften undt be-

nachpahrten ohrten solcher Zugelassen wirdt . Welches dan [ den] . . . Fryen Emb-

terischen Einwohnern , die da kein Ross undt wagen hattendt , ganz beschwer¬

lich wahre , dass sy meüsten die fuhr bis zum nächstglegnen kauffhus bezalen,

andere welche gleichwohl mit Zügen versehen wahren , Zu Zytten unndt meisten¬

teils Jre herbst arbeiten by abführung der früchten versäumen , Nebendt deme

den . . . 5 . . . Chatolischen ohrten , als welche sich us Beiden Kaufhäusern Zu

Lucern undt Zug meistens emähreyi , nit geringer abruch beschehen , Jndeme , wie

Clar Zu sehen , durch solch Mitei der beste theil der früchten nur in die

nächst gelegne Kauffheüser [ insbesondere nach Bremgarten ] gebracht , undt oben-

genempten beiden kauffheusem vil endtzogen undt dan Jnen die früchten durch

uffkauffung der andern oder Zten Handt also mehrers verteuert , welche sonsten

gradt vohn den puhrenheussern durch leut so die Fuhren [ = Getreidehändler]

starkh bruchen , undt also vohn der ersten handt wolfeiler Jn obige Kauffheu-

ser gebracht wehren worden , undt also Jedermenigklich Jn den lobl . ohrten des¬

sen besser zu geniessen ghabt hettendt . Undt darum nit allein wie gehört,

die 5 . . . Catholischen ohrten selbst eigen interesse versiert , somidt dan dar-

nebendt , by abstrikhung des fryen Kaufs die Redliche Underthanen der fryen

Embtem hochbeschwehrt sindt , Jn deme sy iez sit Vilen Jahren hero us Jren

früchten kümmerlich Jre nahrung nebendt abstattung Jrer schulden , durchbrin¬

gen mögen , geschwigen das sy eindtweders den Feldtbauw ohne Jr verneren scha¬

den hatten Zuo Zytten unterlassen , oder aber die früchten verlähnen können.

Als langt hiemit Jr . . . pitt an E . G. undt Wysheit das us obiger Considération

by Jnnen dissere beschwehrt uffheben , den fryen kauff , welcher Jnen undt den

Jrigen eben auch importierlich undt nur für der Regierenden ohrten kauffheü¬

ser undt nit anderst solle gemeindt sein , Gnädig Concedieren undt also Jn

einem solchen billichen begehren wilfahren wollen , welches nit allein sy Zu

Jnnen wol affectionierten underthänigen pflicht bevestenen , sonders Zu würkh-

licher . . . bescheinung deroselbigen alzyt antriben wirdt , Jnmassen sy sich

hierzuo , undt noch verners lyb Guett undt Bluott Zu Jren Gnaden . . . lassen

Zusezen , schuldigkhlich undt vohn wahrem herzen Annerpieten undt deroselbigen

Zyttliche undt Ewige wolfahrt nebendt friedtfertig er glücklicher Regierung

Anwünschen thuodt . "

v



1 ) Dass sich Beat Jakob I . Zurlauben an der Jahrrechnung von 1658 bei den
reg . kath . Orten für den freien Handel von Früchten in den Freien Aemtern
einsetzen wollte , könnte aus AH 49/53 hervorgehen . Dieses Problem war aber
auch noch 1659 aktuell , vgl . SSRQ Aargau II/8 , 600 - 601.

Konzept - AH 49 , 138 - 139
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